
Die Privilegierung von Betriebs- 

vermögen

Nach neuem Recht ist Betriebsvermögen, 

unabhängig von der Rechtsform, in dem 

dieses gehalten wird, nach dem Ver-

kehrswert zu bemessen. Dies führt zu ei-

ner drastischen Erhöhung der bislang 

geltenden Wertansätze der Unterneh-

men. Den signifikant höheren Wertansät-

zen stehen – im Grundsatz – erhebliche 

Verschonungsabschläge beim Steuer-

wert des Unternehmens gegenüber, 

nämlich entweder in Höhe von 85%, so-

fern der Erwerber das Betriebsvermögen 

fünf Jahre behält und die Lohnsumme am 

Ende der fünf Jahre 400% der Ausgangs-

lohnsumme (dies ist die durchschnittli-

che Lohnsumme der letzten fünf Jahre vor 

der Übertragung) beträgt und das Be-

triebsvermögen nicht zu mehr als 50% 

aus „Verwaltungsvermögen“ besteht. Al-

Erbschaftsteuerreduktion durch  
Poolvereinbarungen
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Die zu Beginn des Jahres 2009 in Kraft getretene Reform des Erbschaftsteuer- und Be-
wertungsrechts, die im Dezember bereits erste Korrekturen durch das Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz erfahren hat, revolutioniert auch die Planung und Ausgestaltung 
der Unternehmensnachfolge. Dabei kommt der Vermeidung oder zumindest Geringhal-
tung von steuerschädlichem „Verwaltungsvermögen“ durch den Abschluss von Poolver-
trägen ganz wesentliche Bedeutung zu. Dr. Wolf-Henrik Friedrich von RITTERSHAUS 
Rechtsanwälte durchleuchtet im Folgenden die Änderungen. durch die Reform.

Business & Law  Stuttgart 2010

Dr. Wolf-Henrik Friedrich 

ist Partner bei RITTERS-

HAUS Rechtsanwälte, 

Frankfurt, Mannheim 

und München. Er berät  

insbesondere Inhaber 

mittelständischer  

Unternehmen bei der 

Nachlassplanung, der 

Unternehmensnachfol-

ge sowie in erbrechtli-

chen Auseinanderset-

zungen.

©
 R

IT
TE

RS
H

AU
S 

Re
ch

ts
an

w
äl

te

B & L Titelthema
Generationswechsel in Unternehmen



ternativ hierzu besteht der Verscho-

nungsabschlag sogar in Höhe von 100%, 

wenn der Erwerber das Betriebsvermö-

gen sieben Jahre hält, die Lohnsumme 

nach Ablauf der zehn Jahre 700% beträgt 

und das Betriebsvermögen nicht mehr 

als 10% aus Verwaltungsvermögen be-

steht. 

Verwaltungsvermögen und Pool- 

vereinbarung

Eine der großen Hürden bei der Gestal-

tung einer steuergünstigen Unterneh-

mensnachfolge stellt jedoch der „Ver-

waltungsvermögenstest“ dar, mit dem 

ermittelt wird, in welchem Umfang das 

Betriebsvermögen aus steuerschädli-

chem „Verwaltungsvermögen“, also 

Vermögen, das nicht primär den be-

trieblichen Zwecken zu dienen be-

stimmt ist, besteht. Hierunter fallen un-

ter anderem Beteiligungen an Kapital-

gesellschaften von nur 25% und weni-

ger. Um in den Genuss der anfangs dar-

gestellten Verschonungsregelung zu 

kommen, gilt es für den Erblasser oder 

Schenker einer von ihm unmittelbar ge-

haltene Beteiligungen an Unterneh-

men, entweder nur Beteiligungen an 

Personengesellschaften zu halten, bei 

denen keine Mindestbeteiligungsquote 

erforderlich ist, oder seinen Anteil an 

der Kapitalgesellschaft auf über 25 % zu 

erhöhen. Letzteres kann er versuchen, 

über Zukäufe zu erreichen. Dieser Weg 

wird aber häufig versperrt sein. Dann 

bleibt ihm nur die Möglichkeit, mit an-

deren Gesellschaftern eine den Voraus-

setzungen des § 13b Abs. (1) Nr. 3 Satz 2 

ErbstG genügende Poolvereinbarung zu 

treffen.

Voraussetzungen des Pooling  

und Notwendiger Inhalt der  

Poolvereinbarung

Der Erblasser oder Schenker muss unmit-

telbar an einer deutschen Kapitalgesell-

schaft oder an einer dieser vergleichba-

ren Gesellschaft der EU / des EWR betei-

ligt sein; eine Beteiligung über eine zwi-

schengeschaltete Kapital- oder (vermö-

gensverwaltende) Personengesellschaft 

genügt nicht. Des Weiteren müssen die 

zusammengerechneten Beteiligungen 

der Vertragspartner der Poolvereinba-

rung die 25%-Grenze überschreiten. So-

dann haben sich Erblasser oder Schen-

ker und die weiteren Gesellschafter in ei-

ner von ihnen – vorzugsweise schriftlich 

– abzuschließenden Poolvereinbarung 

untereinander zu verpflichten, über ihre 

jeweiligen Anteile an der Kapitalgesell-

schaft nur einheitlich zu verfügen oder 

diese ausschließlich auf andere, dersel-

ben Vereinbarung unterliegende Mitge-

sellschafter zu übertragen. Schließlich 

müssen sich die Betroffenen verpflich-

ten, das Stimmrecht gegenüber nicht 

durch die Poolvereinbarung gebundenen 

Gesellschaftern nur einheitlich auszu-

üben. Eine Mindestdauer ist für Poolver-

einbarungen nicht vorgesehen; um aber 

den gewünschten steuerlichen Effekt 

herbeizuführen und eine Nachversteue-

rung zu vermeiden, sollte die Vereinba-

rung Regelungen dahingehend treffen, 

dass das ordentliche Kündigungsrecht 

für die Dauer einer noch laufenden Be-

haltensfrist (fünf oder sieben Jahre) aus-

geschlossen ist. 

Einheitliche Verfügung oder Über-

tragung auf andere Poolmitglieder

Der Abschluss von Poolvereinbarungen 

erscheint daher auf den ersten Blick als 

Königsweg. Jedoch hat sich bereits jetzt 

herausgestellt, dass die neue Regelung 

wirkliche Rechtssicherheit nicht zu ver-

mitteln vermag, da der reformierte Ge-

setzestext stark auslegungsbedürftig ist.

Dies gilt zunächst im Hinblick auf die 

exakte Bedeutung des Begriffs der „ein-

heitlichen Verfügung“. Es ist durchaus 

vertretbar anzunehmen, dass nur die (leb-

zeitige oder letztwillige) Übertragung der 

Anteile hiervon erfasst ist, nicht aber de-

ren Verpfändung, ein Zuwendungsnieß-

brauch oder die Übertragung der Anteile 

unter Nießbrauchsvorbehalt. Da jedoch 

noch nicht absehbar ist, wohin die Praxis 

der Finanzämter sowie die zukünftigen fi-

nanzgerichtlichen Entscheidungen füh-

ren, sollten die vorgenannten Rechtsakte 

sämtlich von den Beschränkungen der 

Poolvereinbarung erfasst werden.

Ebenso ist nicht eindeutig, wie die Ein-

heitlichkeit der Verfügung auszulegen 

sein wird. Der Wortlaut lässt jedenfalls 

offen, ob hierunter eine gleiche oder 

aber nur eine gleichartige Verfügung 

fällt. Die Annahme einer gleichen Verfü-

gung hätte zur Folge, dass alle Poolmit-

glieder ihre Anteile auf ein und dieselbe 

Person übertragen müssten. Dem Sinn 

und Zweck der Regelung dürfte vielmehr 

alleine dadurch zutreffend Rechnung ge-

tragen werden, dass die Poolmitglieder 

nur nach einheitlichen Grundsätzen über 

die gepoolten Anteile verfügen können, 

etwa des Inhalts, dass die Anteile nur an 

Abkömmlinge übertragen werden kön-

nen.

Im Hinblick auf den alternativ zu verein-

barenden Inhalt der Poolvereinbarung, 

die Anteile nur auf andere Poolmitglieder 

übertragen zu können, wird zu beobach-

ten sein, ob die Finanzverwaltung for-

dert, dass der Erwerber vor der Übertra-

gung des Anteils bereits Mitglied der 

Poolvereinbarung gewesen ist oder es 

ausreicht, wenn er ihr gleichzeitig mit der 

Anteilsübertragung beitritt.

Einheitliche Stimmrechtsausübung

Das Gesetz macht zur Ausgestaltung der 

einheitlichen Stimmrechtsausübung kei-

ne Vorgaben. Es empfiehlt sich die ver-

tragliche Fixierung eines verpflichtenden 

einheitlichen Abstimmungsverhaltens 

auf der Grundlage eines vorgeschalteten 

Beschlusses unter den Poolmitgliedern. 

Die Vereinheitlichung der Stimmrechts-

ausübung kann aber auch auf andere 

Weise sichergestellt werden, beispiels-

weise durch die Bestimmung eines Spre-

chers der Poolmitglieder oder eines Auf-

sichts- und Leitungsgremiums, durch 

den Verzicht einzelner Anteilseigner auf 

ihr Stimmrecht oder durch die Ausgabe 

stimmrechtsloser Anteile.

Fazit

Trotz derzeit noch verbleibender Unsi-

cherheiten in Einzelfragen ist der voraus-

schauende Unternehmer gut beraten, 

Poolvereinbarungen zur Reduzierung 

seines Verwaltungsvermögens zu tref-

fen, um sich in der Diskussion mit dem Fi-

nanzamt die entsprechenden Spielräu-

me offen zu halten. 
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Nach neuem Recht ist Betriebs- 
vermögen, unabhängig von der 
Rechtsform, in dem dieses gehalten 
wird, nach dem Verkehrswert zu  
bemessen.


